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Einspruch trotz Vorläufigkeitsvermerk

Presseinformation

Der Bundesfinanzhof hat zu klären, ob die in Steuerbescheiden enthaltenen Vorläufigkeitsvermerke dem Steuerbürger ausreichenden Rechtsschutz bieten. Darauf weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. aus Berlin hin. Wer seine steuerlichen Rechte sichern will, sollte trotz Vorläufigkeitsvermerke Einspruch einlegen, rät der Verband.

Die Finanzverwaltung kämpft seit Jahren mit einer Flut von Einsprüchen und Klageverfahren. Schuld daran ist in erster Linie die sich ständig ändernde Gesetzgebung und Rechtsprechung. Der mündige Bürger nimmt verstärkt seine Rechte wahr. Jährlich werden durchschnittlich 5 Millionen Einsprüche eingelegt. Zum Schutz vor diesem Ansturm, werden Bescheide in bestimmten Punkten vorläufig gestellt. Das soll Steuerpflichtige davon abhalten, selbst Einspruch einzulegen. Der Bürger wird in dem Glauben belassen, dass seine Rechte damit ausreichend gewahrt sind.

Dass dies nicht in jedem Fall so ist, hat ein Steuerzahler aus Niedersachsen erkannt und Einspruch eingelegt. Das Finanzamt lehnte den Einspruch als unbegründet ab. Im Klageverfahren gab das Niedersächsische Finanzgericht dem Steuerzahler jedoch Recht und forderte, Vorläufigkeitsvermerke verständlicher zu formulieren. Der normale Steuerbürger könne nicht wissen, dass eine Änderung des Steuerbescheides nur erfolgt, wenn die Verfassungswidrigkeit eines Steuergesetzes festgestellt wird. Ist dagegen das Gesetz an sich gesetzeskonform, jedoch die Umsetzung durch die Verwaltung falsch, erfolgt keine Änderung eines Bescheides mit Vorläufigkeitsvermerk. Der einzelne Bürger geht dann leer aus. 

Die Angelegenheit liegt nunmehr unter dem Aktenzeichen III R 39/08 beim Bundesfinanzhof. Nach Mitteilung des Verbandes ist es grundsätzlich zweckmäßig, bei Vorläufigkeitsvermerken Einspruch einzulegen. Allerdings ist nicht jeder Vorläufigkeitsvermerk problematisch. Daher sollte man sich als Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitsloser im Rahmen einer Mitgliedschaft Rat bei einem Lohnsteuerhilfeverein holen. Die Anschriften der örtlichen Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes findet man im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de . Wer kein Internetzugang hat, kann die Anschrift auch telefonisch unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen.
Berlin, 08. August 2008
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